
 
 
 
Stadt Riedenburg Riedenburg, den 28.05.2026 
Sankt-Anna-Platz 2  
 
Az.: 6311-002 - 070752 
 
 
Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 
 
 
Widmungsverfügung: 
 
1. Straßenbeschreibung  
 

Bezeichnung der Straße: (Name, bisherige Straßenklasse, Hinweis auf 
Neubau) 

Ortsstraße Nr. 98 
Abzweig Austraße 

Neubau  

Beschreibung des Anfangspunktes: Beschreibung des Endpunktes: 

zweigt bei Fl.-Nr. 420/8, Gemarkung 
Riedenburg von Ortsstraße Nr. 25 ab 

Wendehammer bei Fl.-Nr. 420/15, 
Gemarkung Riedenburg 

Flurnummer, Gemarkung Länge: 

420 Tfl., Riedenburg 229 m 

 
(siehe auch Lageplan) 
 
 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete  neugebaute  bestehende Straße 

wird/wurde 
 

 gewidmet   aufgestuft   abgestuft 
  
zur  Kreisstraße zum  öffentlichen Feld- & Waldweg 
  Gemeindeverbindungsstraße   beschränkt-öffentlichen Weg 
  Ortsstraße   Eigentümerweg 

 
 eingezogen  teilweise eingezogen. 

 
2.2 Widmungsbeschränkungen: 
 
---- 
 
 
3. Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast): 
 
Stadt Riedenburg 



4. Wirksamwerden 
 

Wirksamwerden der Verfügung 28.05.2026 

Tag der Verkehrsübergabe 01.07.2025 

Tag der Ingebrauchnahme für neuen Verkehrszweck 01.07.2025 

 
5. Sonstiges 
 
Gründe für  Widmung  Widmungsbeschränkung 
  Umstufung  
       Einziehung  Teileinziehung 
 
Für das Baugebiet „Heutal 2 – Austraße“ wurde die Erschließungsstraße neu gebaut. 
Die Straße ist ordnungsgemäß hergestellt und hat die Funktion einer Ortsstraße. Die 
Stadt Riedenburg ist Eigentümerin der Straße. Sie ist gem. Art. 6 i. V. mit Art. 46 Nr. 2 
BayStrWG zur Ortsstraße zu widmen.  
 
 
gez. 
 
Maximilian Sedlmeier 
Erster Bürgermeister 
  



Lageplan: 
 

 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
 


